
 

 

 

 

 

 

  Florstadt, 02.12.2020 
  

An die Stadtverordnetenvorsteherin 

von Florstadt  

Ute Schneeberger 

 

Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, 

wir bitten Sie die nachfolgende Anfrage auf der nächsten Stadtverordnetenversammlung zu 

behandeln. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Gudrun Neher (Fraktionssprecherin) 

 
Anfrage – beantwortet in der STVV am 16.12.2021 

Florstädter Nachrichten, das offizielle Mitteilungsorgan der Stadt Florstadt 

Wir haben zu den Florstädter Nachrichten folgende Fragen: 

Frage 1: Wie viele Haushalte hat Florstadt? 

Florstadt hat derzeit insgesamt registrierte 4.395 Haushalte 

(Florstadt 1.803, Ober-Florstadt 417, Leidhecken 319, Staden 395, Nieder-Mockstadt 787, Stamm-
heim 674) 

Frage 2: Wie viele Abonnenten hatten die Florstädter Nachrichten in den Jahren 2015 und 2020? 

2015 liegen keine Daten mehr vor 

2016 1282 Abonnenten 

2017 1223 Abonnenten 

2018 1173 Abonnenten 

2019 1118 Abonnenten 

2020 1075 Abonnenten 
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Frage 3: Wie oft werden die Florstädter Nachrichten kostenfrei an alle Haushalte geliefert? 

 

2016 4 Vollauflagen 

2017 4 Vollauflagen 

2018 2 Vollauflagen 

2019 4 Vollauflagen 

2020 4 Vollauflagen 

2021 Planung der Vollauflagen werden im Januar abgeschlossen 

Frage 4: Hat die Stadt Interesse die Abonnentenzahl zu steigern, bzw. was wird dafür getan, um die 
Abonnentenzahl zu steigern? 

Ja! Wir planen mit dem Verlag flächendeckende kostenlose Ausgaben und beteiligen uns an Sonder-
ausgaben des Verlages. Wie z.B. die in der 46. Ausgabe veröffentlichte Sonderseiten „Florstadt, eine 
Stadt stellt sich vor „Einkaufen –Regional –Genial“ und viele weitere. 

Leider sind Printmedien generell sehr stark im Rückgang. Dies können auch größere Verlage bestäti-
gen. Die Vorlieben der Bürger liegen hier zunehmend im digitalen Bereich.  

Frage 5: Wird über alternative Informationswege nachgedacht? 

Falls ja, wie sehen diese aus und wann werden diese realisiert? 

Facebook (seit August 2013) 

Instagram (seit November 2018) 

Homepage der Stadt Florstadt (seit rund 20 Jahren) 

Auf diese Plattformen werden unter anderem interessante Beiträge veröffentlicht, welche auch in 
den Florstädter Nachrichten veröffentlicht werden. Über Gremienarbeit/Sitzungsdienste wird über 
folgende Plattformen informiert 

iRICH-Bürger App für Sitzungsdienst (seit November 2020) 

Internetgestützte Ratsinformationssystem RIM welches auch über eine Newsletter-Funktion verfügt 
(seit Januar 2020) 

Terminankündigungen über den Kalender auf Florstadt.de 

Hier können öffentliche Einladungen eingesehen, Niederschriften gelesen und alle geplanten Termi-
ne verfolgt werden.  

Die sogenannten „amtlichen Bekanntmachungen“ sind in der Hauptsatzung geregelt und basieren 
auf den §§ 27a und 41 Abs. 3-5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes. Die landesrechtliche 
Grundlage in Hessen war von 1972 bis zum 16.12.2011 die Verordnung über öffentliche Bekanntma-
chungen der Gemeinden und Landkreise. Seit 2011 regelt § 7 der HGO i.V. mit einem Änderungsge-
setz zur HGO vom 16. Dezember 2011 (GVBl I S. 789) diese Form der öffentlichen Bekanntmachung, 
die seitdem auch über das Internet möglich ist.  

 


